Urteil 8C_879/2008

Sachverhalt:

R. arbeitete bis Ende Dezember 2001 als Versicherungsagent auf Provisionsbasis für die Firma X. und war darauf bis Ende April 2002 arbeitslos. Auf den 1. Mai 2002 trat er eine neue Stelle als Aussendienstmitarbeiter in der Firma M. an. Am 20. Juli 2002 erlitt er bei einem Kopfsprung einen Badeunfall und zog sich dabei Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen zu. Mit Verfügung vom 9. Juni 2005 sprach ihm die X. AG bei einem Invaliditätsgrad von 80 % rückwirkend ab 1. Februar 2005 unter anderem eine auf der Grundlage eines versicherten Verdienstes von Fr. 43'222.- berechnete Komplementärrente zu der von der Invalidenversicherung gewährten ganzen Rente zu. 

R. ist damit nicht einverstanden, seiner Ansicht nach sei der Rentenberechnung ein versicherter Verdienst von Fr. 69'207.- zugrunde zu legen.

Erwägungen:

Als Grundlage für die Bemessung der Renten gilt nach Art. 22 Abs. 4 UVV gestützt auf Art. 15 Abs. 3 UVG der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn. Bei Arbeitsverhältnissen, die nicht das ganze Jahr dauerten, wird der in dieser Zeit bezogene Lohn auf ein Volles Jahr umgerechnet. Nach Art. 24 Abs. 1 UVV wird der versicherte Verdienst bei einem wegen Arbeitslosigkeit im Jahr vor dem Unfall verminderten Lohn nach dem Lohn festgesetzt, den die versicherte Person erzielt hätte, wenn sie nicht arbeitslos geworden wäre (E. 2.2).

Bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes kann nicht nur auf den in den letzten Monaten vor dem versicherten Unfallereignis an der neuen Arbeitsstelle erzielten Lohn, hochgerechnet auf ein ganzes Jahr, abgestellt werden. Nachdem der Beschwerdeführer ab 1. Mai 2002 in der Firma M. angestellt war, ist der dort tatsächlich erhaltene Lohn im Rahmen der Berechnung des versicherten Verdienstes nur für die Zeit ab Beginn dieses Arbeitsverhältnisses massgebend. Für die Zeit vor Aufnahme dieser Erwerbstätigkeit hingegen ist auf das Einkommen abzustellen, das der Beschwerdeführer vor seiner Arbeitslosigkeit in der Firma X. realisiert hatte. Der dortige Verdienst gilt auf Grund von Art. 24 Abs. 1 UVV auch für die Zeit der nachfolgenden Arbeitslosigkeit (E. 3.2).

Demnach ist für die Zeit ab 21. Juli 2001 bis 31. Dezember 2001 der Lohn von monatlich Fr. 6'386.- massgebend. Dieser gilt auch für die Zeit der anschliessend bis 30. April 2002 dauernden Arbeitslosigkeit, während für die Zeit ab 1. Mai bis 20. Juli 2002 auf den Lohn an der neuen Stelle in der Firma M. von monatlich Fr. 3'601.80 abzustellen ist. Insgesamt ergibt sich damit bei einem monatlichen Gehalt von Fr. 6'386.- während 284 Tagen und von Fr. 3'601.80 während 81 Tagen ein versicherter Jahresverdienst von Fr. 69'218.-. Entsprechend dem beschwerdeweise gestellten Antrag wird die X. AG die dem Beschwerdeführer zustehende Rente auf der Grundlage eines versicherten Verdienstes von Fr. 69'207.- zu berechnen haben.

